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Das gilt neu bei Zivilprozessen
ZivilproZessordnUng Kein Kostenrisiko mehr für die klagende Partei, tiefe-
re Prozesskostenvorschüsse und neue Kompetenzen für die Schlichtungsbehörden: 
Die wichtigsten Änderungen der ZPO-Revision.   

Autor M i c h ae l  K r a M p f

ende Februar 2020 veröffentlichte der 
Bundesrat die Botschaft an das Par-
lament für eine revidierte Zivilpro-

zessordnung (ZPO). Ein Jahr später beugte 
sich der Ständerat ein erstes Mal über die 
Vorlage. Ihm folgte der Nationalrat im Mai 
2022. Danach ging der Entwurf zwischen 
den Räten zwei Mal hin und her. Am 15. 
März 2023 fanden sich die Parlamenta-
rier in einer Einigungskonferenz über 
die letzten 13 strittigen Neuerungen. In 

der darauffolgenden Schlussabstimmung 
nahmen der Stände- und der Nationalrat 
die Vorlage an.

Treiber der Revision waren folgende Punkte: 

proZesskosten
Die Gerichte dürfen von der klagenden Par-
tei nur noch einen Vorschuss von höchstens 
der Hälfte der mutmasslichen Gerichts-
kosten verlangen. Und die klagende Partei 
soll nicht mehr für die Kosten aufkommen 
müssen, wenn sie den Prozess gewinnt. 
Die meisten Kantone waren gegen diese 
Änderung. Daher kam es zu einem Kompro-
miss: Vor der Schlichtungsbehörde, im Sum-
mar- und Rechtsmittelverfahren können 
die Gerichte vom Kläger weiterhin den 
vollen Vorschuss verlangen. Die Gerichts-
kosten zahlt aber neu immer jene Partei, 
der sie vom Gericht auferlegt werden. Das 
heisst: der Kläger erhält den Vorschuss bei  
Obsiegen zurück. 

schlichtUngsverfahren
Neu können die Schlichtungsbehörden in 
allen vermögensrechtlichen Streitigkeiten 
einen Urteilsvorschlag bis zu einem Streitwert 
von 10 000 Franken unterbreiten – bisher lag 
die Schwelle bei 5000 Franken. Wer künftig 
unentschuldigt einer Schlichtungsverhand-
lung fernbleibt, kann neu mit einer Ordnungs-
busse bis zu 1000 Franken bestraft werden.

Neben diesen zwei zentralen Themen 
wurden 80 der rund 400 Bestimmungen der 
bestehenden Prozessordnung geändert. Hier 
eine Auswahl der wichtigsten Änderungen: 

handelsgerichte
Sie sollen auch für internationale Handels-
streitigkeiten zuständig werden können, 
wenn unter anderem der Streitwert min-
destens 100 000 Franken beträgt und beide 
Parteien damit einverstanden sind. 

Medien
Vorsorgliche Massnahmen gegen Medien 
sind neu bereits möglich, wenn die dro-

hende Rechtsverletzung einen «schweren», 
nicht wie bisher einen «besonders schwe-
ren» Nachteil verursachen kann. 

parteigUtachten
Sie gelten neu ausdrücklich als Urkunden 
und nicht nur als Parteibehauptung. Sie 
können daher als zulässige Beweismittel im 
Prozess verwendet werden. 

rechtliches gehör
Das Gericht muss einer Partei neu mindes-
tens zehn Tage Zeit geben, damit diese zu 
einer Eingabe der Gegenpartei Stellung 
nehmen kann. 

verfahrenssprache
Neu kann das kantonale Recht vorsehen, 
dass auf Antrag aller Parteien eine andere 
Landessprache oder – bei internationalen 
handelsrechtlichen Streitigkeiten – Eng-
lisch benutzt wird. 

videokonferenZ
Parteien, Zeugen und Gutachter können 
neu vom Gericht in einer Videokonferenz 
befragt werden, wenn alle Parteien damit 
einverstanden sind. 

Die Frist für das fakultative Referendum 
dauert bis 6. Juli 2023. Der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der revidierten Bestimmun-
gen ist noch nicht bekannt.  

tagUng treUhand Und  
rechnUngsWesen
Mittwoch, 6. september 2023,  
lake side Zürich

Das Jahrestreffen der fachleute aus  
Buchführung und rechnungslegung.
ausgewiesene fachspezialisten erarbeiten 
mit ihnen zusammen lösungswege zu 
schwierigen Buchhaltungsfragen. alle wich-
tigen fragen, Trends und Stolpersteine von 
Buchführung, rechnungslegung und allen 
Treuhandgebieten.

davos kongress treUhand
donnerstag/freitag. 21./22. sept. 2023,  
alpengold hotel davos 

Das Jahrestreffen von engagierten
Treuhandfachleuten im herbst. Workshops 
und referate zu verschiedenen aktuellen 
und brisanten Themen bringen Sie im  
praxisalltag weiter. Das erste grosse  
Networking nach der Sommerpause.
Konzentrierte Weiterbildung an zwei Tagen 
in Davos und ihr Wissen ist auf dem  
neusten Stand.

Weitere informationen und 
anmeldung unter:
https://unternehmerforum.ch/ 
veranstaltungen/
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